
 

 

 

Informationen gemäß Artikel 5c (7) der VO (EU) Nr. 260/2012 („SEPA-VO“) 

Haftungsfolgen des Zahlungsdienstleisters und Rückerstattungsrechte 
des Zahlungsdienstenutzers bei Außer-Acht-Lassen einer negativen 
Empfängerüberprüfung 
 

Gemäß Artikel 5c (7) der VO (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates („SEPA-

VO“) informieren wir Sie als Zahlungsdienstleister darüber, welche Folgen es hinsichtlich der Haftung 

der Zahlungsdienstleister und der Rückerstattungsrechte der Zahlungsdienstnutzer hat, wenn 

Zahlungsdienstnutzer beschließen, eine Benachrichtigung über eine negative Empfängerüberprüfung 

(Benachrichtigung gemäß Artikel 5c Abs. 1 Buchstanden a, b und c SEPA-VO) außer Acht zu lassen.  

 

In einem solchen Fall haften Zahlungsdienstleister nicht für die Ausführung von Überweisungen an 

unbeabsichtigte Zahlungsempfänger auf der Grundlage eines fehlerhaften Kundenidentifikators (IBAN), 

sofern sie die Anforderungen des Artikel 5c der SEPA-VO erfüllt haben. 

 

 Kommen der Zahlungsdienstleister des Zahlers und/oder des Empfängers ihren jeweiligen 

Verpflichtungen aus Artikel 5c der SEPA-VO nicht nach und führt dieser Verstoß dazu, dass ein 

Zahlungsvorgang fehlerhaft ausgeführt wird, so erstattet der Zahlungsdienstleister des Zahlers 

dem Zahler unverzüglich den überwiesenen Betrag zurück und bringt das belastete 

Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den ausgeführten 

Zahlungsvorgang befunden hätte. 

 Kommt es zu dem Verstoß, weil der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers oder der 

Zahlungsauslösedienstleister seinen Verpflichtungen gemäß diesem Artikel 5c der SEPA-VO 

nicht nachgekommen ist, so entschädigt der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 

oder gegebenenfalls der Zahlungsauslösedienstleister den Zahlungsdienstleister des Zahlers 

für den finanziellen Schaden, der dem Zahlungsdienstleister des Zahlers durch diese 

Nichteinhaltung entstanden ist. 

 Weitere beim Zahler verursachte finanzielle Verluste, können nach dem für den Vertrag 

zwischen dem Zahler und dem einschlägigen Zahlungsdienstleister maßgebenden Recht 

erstattet werden. 
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